
Gesetzesbestimmungen
 
 
HGB (außer Kraft seit 1. 1. 2007) 
 
§ 25. (1) Wer ein unter Lebenden erworbenes Handelsgeschäft unter der bisherigen 
Firma mit oder ohne Beifügung eines das Nachfolgeverhältnis andeutenden 
Zusatzes fortführt, haftet für alle im Betriebe des Geschäfts begründeten 
Verbindlichkeiten des früheren Inhabers. Die in dem Betriebe begründeten 
Forderungen gelten den Schuldnern gegenüber als auf den Erwerber übergegangen, 
falls der bisherige Inhaber oder seine Erben in die Fortführung der Firma gewilligt 
haben. 
  (2) Eine abweichende Vereinbarung ist einem Dritten gegenüber nur wirksam, wenn 
sie in das Firmenbuch eingetragen und bekannt gemacht oder von dem Erwerber 
oder dem Veräußerer dem Dritten mitgeteilt worden ist. 
  (3) Wird die Firma nicht fortgeführt, so haftet der Erwerber eines Handelsgeschäfts 
für die früheren Geschäftsverbindlichkeiten nur, wenn ein besonderer 
Verpflichtungsgrund vorliegt, insbesondere wenn die Übernahme der 
Verbindlichkeiten in handelsüblicher Weise von dem Erwerber bekannt gemacht 
worden ist. 
  (4) Wer ein Handelsgeschäft im Weg der Zwangsvollstreckung, des Konkurses, des 
Ausgleichsverfahrens (auch des fortgesetzten Verfahrens) oder der Überwachung 
des Schuldners durch Sachwalter der Gläubiger erwirbt, haftet nicht nach Abs. 1. 
  (5) Durch diese Bestimmungen wird eine durch andere Vorschriften begründete 
Haftung für die zu einem übernommenen Vermögen oder Unternehmen gehörenden 
Schulden nicht berührt. 
 
§ 26. (1) Ist der Erwerber des Handelsgeschäfts auf Grund der Fortführung der Firma 
oder auf Grund der im § 25 Abs. 3 bezeichneten Bekanntmachung für die früheren 
Geschäftsverbindlichkeiten haftbar, so verjähren die Ansprüche der Gläubiger gegen 
den früheren Inhaber mit dem Ablaufe von fünf Jahren, falls nicht nach den 
allgemeinen Vorschriften die Verjährung schon früher eintritt. 
  (2) Die Verjährung beginnt im Falle des § 25 Abs. 1 mit dem Ende des Tages, an 
welchem der neue Inhaber der Firma in das Firmenbuch des Gerichts der 
Hauptniederlassung eingetragen worden ist, im Falle des § 25 Abs. 3 mit dem Ende 
des Tages, an welchem die Kundmachung der Übernahme stattgefunden hat. 
Konnte der Gläubiger die Leistung erst in einem späteren Zeitpunkte verlangen, so 
beginnt die Verjährung mit diesem Zeitpunkte. 
 
 
UGB 
 
Übernahme der Rechtsverhältnisse des Veräußerers durch den Erwerber, 
Haftung von Veräußerer und Erwerber 
 
§ 38. (1) Wer ein unter Lebenden erworbenes Unternehmen fortführt, übernimmt, 
sofern nichts anderes vereinbart ist, zum Zeitpunkt des Unternehmensübergangs die 
unternehmensbezogenen, nicht höchstpersönlichen Rechtsverhältnisse des 
Veräußerers mit den bis dahin entstandenen Rechten und Verbindlichkeiten. Für 
unternehmensbezogene Verbindlichkeiten des Veräußerers bestellte Sicherheiten 
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bleiben für diese Verbindlichkeiten aufrecht. Der Veräußerer haftet nach Maßgabe 
des § 39 für die unternehmensbezogenen Verbindlichkeiten fort. 
  (2) Der Dritte kann der Übernahme seines Vertragsverhältnisses binnen dreier 
Monate nach Mitteilung davon sowohl gegenüber dem Veräußerer als auch 
gegenüber dem Erwerber widersprechen; in der Mitteilung ist er auf das 
Widerspruchsrecht hinzuweisen. Dies gilt auch für den Besteller einer für 
unternehmensbezogene Verbindlichkeiten des Veräußerers gewährten Sicherheit. Im 
Falle eines wirksamen Widerspruchs besteht das Vertragsverhältnis mit dem 
Veräußerer fort. 
  (3) Wurde dem Dritten nicht nachweislich mitgeteilt, dass das Vertragsverhältnis 
vom Erwerber übernommen wurde, oder kann dieser Übernahme noch 
widersprochen werden, so kann er sowohl gegenüber dem Veräußerer als auch 
gegenüber dem Erwerber auf das Vertragsverhältnis bezogene Erklärungen abgeben 
und seine Verbindlichkeiten erfüllen. Dies gilt auch für den Besteller einer für 
unternehmensbezogene Verbindlichkeiten des Veräußerers gewährten Sicherheit. 
  (4) Werden unternehmensbezogene Rechtsverhältnisse des Veräußerers vom 
Erwerber nicht übernommen, so haftet er dennoch für die damit verbundenen 
Verbindlichkeiten. Dies gilt auch, wenn der Erwerber nur einzelne Verbindlichkeiten 
des Veräußerers nicht übernimmt. Eine davon abweichende Vereinbarung über die 
Haftung ist einem Dritten gegenüber nur wirksam, wenn sie beim 
Unternehmensübergang in das Firmenbuch eingetragen, auf verkehrsübliche Weise 
bekannt gemacht oder dem Dritten vom Veräußerer oder vom Erwerber mitgeteilt 
wurde. 
  (5) Wird ein Unternehmen im Weg der Zwangsvollstreckung, des Konkurses, des 
Ausgleichsverfahrens (auch des fortgesetzten Verfahrens) oder der Überwachung 
des Schuldners durch Sachwalter der Gläubiger erworben, so finden diese 
Bestimmungen keine Anwendung. 
  (6) Eine durch andere Bestimmungen begründete Haftung oder Übernahme von 
Rechtsverhältnissen durch den Erwerber bleibt unberührt. 
 
Begrenzung der Haftung des Veräußerers, Frist 
 
§ 39. Übernimmt der Erwerber des Unternehmens unternehmensbezogene 
Rechtsverhältnisse des Veräußerers mit den bis zum Unternehmensübergang 
entstandenen Rechten und Verbindlichkeiten, so haftet der Veräußerer für diese 
Verbindlichkeiten nur, soweit sie vor Ablauf von fünf Jahren nach dem 
Unternehmensübergang fällig werden. Ansprüche daraus verjähren innerhalb der für 
die jeweilige Verbindlichkeit geltenden Verjährungsfrist, längstens jedoch in drei 
Jahren. 
 
Rechtsstellung des Erben bei Unternehmensfortführung 
 
§ 40. (1) Wird ein zu einem Nachlass gehörendes Unternehmen von dem Erben 
fortgeführt, so haftet er für die unternehmensbezogenen Verbindlichkeiten 
unbeschadet seiner Haftung als Erbe unbeschränkt. 
  (2) Die unbeschränkte Haftung tritt nicht ein, wenn die Fortführung des 
Unternehmens spätestens drei Monate nach Einantwortung eingestellt oder die 
Haftung in sinngemäßer Anwendung des § 38 Abs. 4 ausgeschlossen wird. Ist der 
Erbe nicht geschäftsfähig und ist für ihn kein gesetzlicher Vertreter bestellt, so endet 
diese Frist nicht vor dem Ablauf von drei Monaten seit der Bestellung eines 
gesetzlichen Vertreters oder seit dem Eintritt der Geschäftsfähigkeit des Erben. 
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ABGB 
 
 
§ 1409. (1) Übernimmt jemand ein Vermögen oder ein Unternehmen, so ist er 
unbeschadet der fortdauernden Haftung des Veräußerers den Gläubigern aus den 
zum Vermögen oder Unternehmen gehörigen Schulden, die er bei der Übergabe 
kannte oder kennen mußte, unmittelbar verpflichtet. Er wird aber von der Haftung 
insoweit frei, als er an solchen Schulden schon so viel berichtigt hat, wie der Wert 
des übernommenen Vermögens oder Unternehmens beträgt. 
  (2) Ist jedoch ein naher Angehöriger des Veräußerers (§ 32 KO) der Übernehmer, 
so trifft ihn diese Verpflichtung, soweit er nicht beweist, daß ihm die Schulden bei der 
Übergabe weder bekannt waren noch bekannt sein mußten. 
  (3) Entgegenstehende Vereinbarungen zwischen Veräußerer und Übernehmer zum 
Nachteile der Gläubiger sind diesen gegenüber unwirksam. 
 
 
Spaltungsgesetz 
 
Schutz der Gläubiger 
 
§ 15. (1) Für die bis zur Eintragung der Spaltung begründeten Verbindlichkeiten der 
übertragenden Gesellschaft, einschließlich Verbindlichkeiten aus späterer nicht 
gehöriger Erfüllung und aus späterer Rückabwicklung, haften neben der 
Gesellschaft, der die Verbindlichkeit nach dem Spaltungsplan zugeordnet wird, die 
übrigen an der Spaltung beteiligten Gesellschaften bis zur Höhe des ihnen jeweils 
zugeordneten Nettoaktivvermögens (Wert der der haftenden Gesellschaft 
zugeordneten aktiven Vermögensteile abzüglich Wert der ihr zugeordneten 
Verbindlichkeiten) als Gesamtschuldner. Jede haftende Gesellschaft wird insoweit 
frei, als sie Schulden für andere Gesellschaften berichtigt hat. Keine Haftung besteht 
für solche Verbindlichkeiten, für die nach den folgenden Absätzen Sicherheit 
geleistet wurde. 
  (2) Den Gläubigern der übertragenden Gesellschaft ist von den beteiligten 
Gesellschaften Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können, 
wenn sie sich binnen sechs Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der 
Spaltung gemäß § 10 UGB als bekanntgemacht gilt, zu diesem Zweck melden; 
dieses Recht steht den Gläubigern jedoch nicht zu, wenn die Erfüllung der Forderung 
durch die Spaltung nicht gefährdet wird. Der Anspruch auf Sicherstellung für eine 
nicht fällige, bedingte oder ungewisse Verbindlichkeit ist auf die Höhe des Betrags 
beschränkt, mit dem die Verbindlichkeit zum Zeitpunkt der Eintragung der Spaltung 
nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung zu bewerten ist. Die 
Gläubiger sind in der Veröffentlichung der Eintragung auf dieses Recht hinzuweisen. 
  (3) Wird innerhalb von neun Monaten nach dem Tag, an dem die Eintragung der 
Spaltung gemäß § 10 UGB als bekanntgemacht gilt, Einvernehmen über die 
Sicherheitsleistung nicht erzielt oder eine einvernehmlich mit dem Gläubiger 
bestimmte Sicherheit nicht bestellt, so haften die übrigen beteiligten Gesellschaften 
für die Forderung betraglich unbeschränkt als Gesamtschuldner. Sie können jedoch 
diese Haftung abwenden, wenn gerichtlich festgestellt wird, daß die Erfüllung der 
Forderung durch die Spaltung nicht gefährdet wird; dasselbe gilt, wenn gerichtlich 
festgestellt wird, daß eine andere dem Gläubiger angebotene Sicherheit in 
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ausreichender Weise die Erfüllung gewährleistet und diese bestellt wird. Die 
gerichtliche Feststellung ist im Verfahren außer Streitsachen zu treffen. Jede 
beteiligte Gesellschaft kann dem Verfahren als Partei beitreten. Die Feststellung wirkt 
für und gegen alle beteiligten Gesellschaften. 
  (4) Das Recht, Sicherheitsleistung zu verlangen, steht solchen Gläubigern nicht zu, 
die im Falle des Konkurses ein Recht auf vorzugsweise Befriedigung aus einer nach 
gesetzlicher Vorschrift zu ihrem Schutz errichteten und behördlich überwachten 
Deckungsmasse haben. 
  (5) Den Inhabern von Schuldverschreibungen und Genußrechten sind gleichwertige 
Rechte zu gewähren oder die Änderung der Rechte oder das Recht selbst 
angemessen abzugelten. 
 
Auskunftserteilung 
 
§ 16. (1) Wer durch die Spaltung in seinen rechtlichen Interessen betroffen wird, 
kann von jeder an der Spaltung beteiligten Gesellschaft die Erteilung von Auskünften 
über die Zuordnung von Vermögensteilen verlangen. 
  (2) Über diesen Anspruch entscheidet das Gericht im außerstreitigen Verfahren; die 
Glaubhaftmachung des rechtlichen Interesses genügt. Das Gericht kann die Vorlage 
der Handelsbücher sowie die Einsichtnahme durch die Partei oder durch einen zur 
beruflichen Verschwiegenheit verpflichteten Sachverständigen anordnen. Das 
Gericht kann auch anordnen, daß der zur Auskunft Verpflichtete einen Eid dahin zu 
leisten hat, daß die Auskunft richtig und vollständig ist. 
 
Spaltung zur Aufnahme 
 
§ 17. Auf die Spaltung zur Aufnahme sind die Vorschriften der §§ 2 bis 16 
sinngemäß anzuwenden, soweit im folgenden nichts anderes bestimmt wird: 
  1. An die Stelle des Spaltungsplans (§ 2) tritt der Spaltungs- und 
Übernahmsvertrag, der von den Vorständen der übertragenden und der 
übernehmenden Gesellschaft bis zur Anmeldung zum Firmenbuch in notariell 
beurkundeter Form abzuschließen ist; 
  2. an die Stelle der neuen Gesellschaft tritt die übernehmende Gesellschaft; 
  3. bei einer Aufspaltung zur Aufnahme und bei einer Abspaltung zur Aufnahme, bei 
der das Nennkapital der übertragenden Gesellschaft herabgesetzt wird, darf die 
Spaltung erst eingetragen werden, nachdem die Vorschriften über die ordentliche 
Kapitalherabsetzung eingehalten worden sind. Wird bei der übernehmenden 
Gesellschaft zur Durchführung der Spaltung zur Aufnahme das Nennkapital erhöht, 
so hat eine Prüfung durch einen oder mehrere Prüfer stattzufinden. § 25 Abs. 3 bis 5, 
§§ 26, 27, 42 und 44 AktG gelten sinngemäß; 
  4. jene Gläubiger der übertragenden Gesellschaft, deren Forderungen einer 
übernehmenden Gesellschaft zugewiesen werden, haben zusätzlich zu den Rechten 
gemäß § 15 Anspruch auf Sicherheitsleistung in sinngemäßer Anwendung von § 226 
AktG; 
  5. im übrigen gelten für die übernehmende Gesellschaft die Vorschriften über die 
Verschmelzung durch Aufnahme sinngemäß, an die Stelle des 
Verschmelzungsberichts tritt der Spaltungsbericht, an die Stelle der 
Verschmelzungsprüfung die Spaltungsprüfung. Bei Beteiligung einer 
Aktiengesellschaft bedarf der Verzicht auf den Spaltungsbericht (§ 4 Abs. 2) und die 
Spaltungsprüfung (§ 5 Abs. 6) der Zustimmung sämtlicher Anteilsinhaber aller 
beteiligten Gesellschaften; 
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  6. sämtliche Mitglieder des Vorstands der übertragenden Gesellschaft und der 
Vorstand der übernehmenden Gesellschaft haben die Spaltung zur Aufnahme zur 
Eintragung beim Gericht, in dessen Sprengel ihre Gesellschaft den Sitz hat, 
anzumelden. Die erforderlichen Unterlagen sind der Anmeldung der übertragenden 
Gesellschaft beizufügen. Wird zur Durchführung der Spaltung zur Aufnahme das 
Nennkapital erhöht, so sind die hiefür erforderlichen Anmeldungen zur Eintragung in 
das Firmenbuch mit der Anmeldung der Spaltung gemäß § 12 zu verbinden. 
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